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Tagesordnungspunkt 13.1 

Verleihung „Inklusionspreis Landkreis Konstanz„ 

 

Historie und Sachverhalt 

Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft, die Inklusion, ist der Leitgedanke 
der UN–Behindertenrechtskonvention. Inklusion ist ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess, der 
noch am Anfang steht.  

Auf Anregung des Behindertenbeauftragten des Landkreises wird diese Entwicklung mit der Auslo-
bung eines Inklusionspreises unterstützt. Ziel des Preises ist es, neue Wege hin zu einer inklusiven 
Gesellschaft zu gehen. Es werden Projekte ausgezeichnet, die den Prozess der Inklusion auf örtlicher 
Ebene aktiv fördern werden.   

Der Kreistag hat deshalb in seiner Sitzung am 22. Mai 2017 beschlossen, dass der Landkreis Konstanz 
ab dem Jahr 2017 unter folgenden Rahmenbedingungen einen Inklusionspreis vergibt: 

 Der Landkreis Konstanz stellt dafür jährlich 6.000 EUR zur Verfügung.  

 Die Vergabe des Inklusionspreises erfolgt nach den Richtlinien für die Verleihung des „Inklu-
sionspreises Landkreis Konstanz“. 

 Für die Vergabe wird eine Jury eingerichtet; diese besteht aus dem Dezernenten für Soziales 
und Gesundheit (Vorsitz), dem Behindertenbeauftragten und je einer von den im Kreistag 
vertretenen Fraktionen benannten Vertreter/in.  

 

Bis zum Bewerbungsschluss am 30. September 2021 sind insgesamt 2 Bewerbungen bei der Ge-
schäftsstelle eingegangen. Die geringe Anzahl an Bewerbungen ist auf die pandemiebedingten Ein-
schränkungen zurückzuführen.   
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Auf Vorschlag der Jury wurden diesjährig folgende Preisträger ausgewählt: 

1. Caritasverband Singen-Hegau e. V. für das Projekt „CARIFÉ – Das Inklusionscafé in der Singener 
Stadtbücherei“ 

2. Caritasverband Konstanz e. V. für das Projekt „Recovery-basiertes Jobcoaching als Motor für 
Inklusion“.  

 

Die Verleihung der Preise erfolgt in einem separaten Termin. 

 

   

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

6.000 EUR. Der Betrag ist im Haushalt 2021 enthalten.    

 

 

Anlagen 

--  

 

 


	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

